Neun Thesen zur Würde homosexuell empfindender und lebender Menschen

1. Wie heterosexuelle Menschen haben auch homosexuell empfindende oder lebende Menschen Anteil an der Menschheit („Mann und Frau“), die Gott zu seinem Ebenbild geschaffen hat (1. Mose 1,26–27). Sie sind nicht mit einem Makel behaftet, der sie in höherem Maß zu Sündern machen würde als Heterosexuelle. Homosexuelle Menschen sind keine Geschöpfe minderer Würde. 

 2. Deshalb sind die menschliche Entwürdigung und die rechtlich-soziale Diskriminierung homosexuell empfindender oder homosexuell lebender Menschen abzulehnen. Dies gilt auch für Kirchenmitglieder sowie für kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

3. Die Bibel sieht die sexuelle Gemeinschaft von Mann und Frau in der Regel in die Strukturen von Ehe und Familie eingebunden und knüpft an sie die Erwartung, dass aus ihnen Nachkommen hervorgehen. Dies ist im Mehrungssegen in 1. Mose 1,28 sowie im weiteren Verlauf der Urgeschichte (vgl. etwa 1 Mose 5; 10f) und der Erzelternerzählungen (1.Mose 12–50) zum Ausdruck gebracht. Es wird grundsätzlich im NT aus dem Mund Jesu bekräftigt (Mk 10,2-9); Paulus indessen war in Erwartung der baldigen Wiederkunft des Christus geneigt, der Ehelosigkeit den Vorzug zu geben (1 Kor 7). 

4. Die Sexualität homosexueller Menschen ist nicht unmittelbar auf Fortpflanzung gerichtet. Damit sind homosexuell lebende Menschen keine unmittelbaren Adressaten des Mehrungssegens des atl. Schöpfungstextes (1. Mose 1,28). Dies gilt allerdings auch für heterosexuelle Menschen, die willentlich oder unwillentlich ehelos leben bzw. deren eheliche Gemeinschaft ohne Nachkommen bleibt. Gelebte Sexualität, die nicht auf die Zeugung von Nachkommenschaft gerichtet ist oder kinderlos bleibt , ist per se kein Makel (vgl. die Liebeslieder des Hohen Liedes).

5. Aus biblisch-theologischer Sicht (s.o. 3.) sind Ehen heterosexueller Paare mit Partnerschaften homosexueller Paare nicht gleichzusetzen. Diese Unterscheidung muss auch in kirchlichen Amtshandlungen deutlich werden. Allerdings sind die seit 2001 nach deutschem Recht möglichen „eingetragenen Partnerschaften“ als Gemeinschaften eigener Art zu begrüßen, weil sie homosexuell lebende und liebende Menschen aus der sozialen Ächtung und zur Verantwortung füreinander befreien.
 Entsprechend können eingetragene Partnerschaften auch seelsorgerlich begleitet werden.

6. Die Bibelstellen, die homosexuelles Verhalten ausdrücklich inkriminieren und scharf sanktionieren (3. Mose 18,22; 20,13; Röm 1,18-32; 1 Kor 6,9-11; 1.Tim 1,8-10), sind in ihrem jeweiligen Argumentationskontext zu sehen und aus dem kulturellen Hintergrund ihrer Entstehungszeit heraus zu verstehen.
 Als anthropologische, rechtliche oder ethische Beurteilungsmaß​stäbe für homosexuelles Empfinden oder homosexuelles Verhalten sind sie unter heutigen Bedingungen nicht geeignet. Strafwürdig sind und bleiben – wie bei Heterosexuellen auch  – Vergewaltigung, Nötigung und Missbrauch. 

7. Stichhaltige wissenschaftliche Aussagen über die „Natur“ der Homosexualität zu treffen oder die Ursachen für homosexuelles Empfinden oder Verhalten eindeutig zu bestimmen, trifft auf große Schwierigkeiten. Es gibt aber einen weiten, fachlich gestützten Konsens (Weltgesundheitsorganisation, 1992, deutsche Bundesregierung, 2008) darüber, dass Homosexualität als solche nicht als krankhaft zu bewerten ist.

8. In innerkirchlichen Konflikten um die Lebensform homosexueller kirchlicher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind die Einstellungen und  Gefühle aller Beteiligten, insbesondere in den Gemeinden, zu respektieren. Nichts aber sollte gegen die Würde der betroffenen homosexuellen Mitarbeitenden geschehen. Daran sollten auch kirchliche Sonderrechte, die aus dem deutschen Grundgesetz abgeleitet werden können, nichts ändern.

9. Homosexuell empfindende und lebende Menschen sind außerhalb und innerhalb der Kirche und erst recht unter kirchlichen Mitarbeitenden eine Minderheit. Der Umgang mit der Menschenwürde von Minderheiten ist ein Prüfstein kirchlicher Glaubwürdigkeit.
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� Vgl. die EKD Schrift Theologische, staatskirchenrechtliche und dienstrechtliche Aspekte zum kirchlichen Umgang mit den rechtlichen Folgen der Eintragung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Ziff 1.


� „Wo die eigentlichen Wurzeln dieser brutalen Ablehnung der Homosexualität liegen, ist unerfindlich. Vermutlich sind, wie bei vielen Tabu-Vorschriften, Dämonenängste im Spiel. Der Geschlechtsverkehr zwischen Männern mag nach Ansicht von orientalischen ‘Weisen‘  ... eine gefährliche Störung des übersinnlichen Kräftehaushaltes gewesen sein. Also musste die härteste Strafe die Balance der Mächte wiederherstellen.“ E. Gerstenberger, Das 3. Buch Mose, Leviticus, ATD 6; Göttingen 1993, 271.


� http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/080/1608022.pdf





